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"Beseitigung der Annut", "Sozia1e Integration" und "Beschllf
tigung" behandelt werden; 

6. fordert die Kommission fOr die Rechtsstellung der 
Frau als Vorbereitongsorgan fOr die Vierte WeItfrauen
konferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, Entwicklnng 
und Frieden nachdriJcklich tn{. dafiIr Sorge zu tragen, daß die 
Anliegen nnd Beiträge älterer Frauen zur Entwicklnng aner
kannt und in die Strategien, Programme und Politiken der 
Aktionsplattform, die sich mit Gleichberechtigung, Entwick
lung nnd Frieden befassen, einbezogen werden; 

7. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlnng 
auf ihrer flln&igsten Thgung unter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht zu 
erstntten. 

94. Plenars/tz.ung 
23. Dez.ember 1994 

49/163. IntematIouales Forschungs- und AusbfJd .... gslll.lI
tot zur Filrdenmg der Frau 

Die Generalversmnmlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481105 vom 
20. Dezember 1993, in der sie das Internationale Forschnngs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau nachdrUcklich 
aufgefordert hat, seine Forschungs-, Ausbildungs- und Infor
mationstlltigkeiten weiter auszubauen, die darauf abzielen, 
Frauenfragen durchgängig in Entwicklungsstrategien ein
zubeziehen und Frauen vermehrt ins Blickfeld zu rücken, 
indem ihr Beitrag zur sozialen nnd wirtschaftlichen Entwick
lnng gewürdigt wird - beides wichtige Mittel zur Machtgleich
stellung von Frauen und zur Verbesserung ihres Statuts -, und 
in der sie nachdröcklich auf die einzigartige Funktion verwie
seo hat, die dem Institut als der einzigen Stelle im System der 
Vereinten Nationen zukommt, die sich ausschließlich mit 
Forschung und Ausbildung im Hinblick auf die Einbeziehung 
der Frau in die Entwicklung befaßt, und unterstrichen hat, wie 
wichtig es ist, daß die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten 
fOr die Politikgestaltung und fOr operative Aktivitllten verfüg
bar gemacht werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481111 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Wichtigkeit einer an
gemessenen Vorbereitung der f!lr 1995 anberaumten Vierten 
Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden sowie die dem Institut dabei zu
kommende Rolle anerkannt hat, 

unter BerlJcksichltgung dessen, daß der Wirtschllfts.. nnd 
Sozia1rat in seiner Resolution 1994130 vom 27. Juli 1994 
erneut erklärt hat, wie wichtig es ist, auch weiterhin im der
zeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forscbnngsarbeiten 
und damit zusammenhl!ngende Ausbildungstlltigkeiten bereit
zustellen, die fOr die Situation der Frau von entscheidender 
Bedentung sind, 

nachdriJcklich darauf hinweisend, daß der W"n18chafts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 vom 3. November 1994 
betont hat, daß das Institnt dringend mit einer geeigneten 
Leitung und geeignetem Personal ausgestattet werden muß, 
dnmit es seinen Aufttng erfilllen kann, 

unter BerlJcksichtigung dessen, daß der W"n18chllfts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 betont hat, daß die 
Förderung der Frau ein fester Bestandteil des wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklungsprozesses im Ra1unen der wichtig
sten weltweiten Fragen sein sollte, wie beispielsweise die 
Gleichberechtigung der Geschlechter und die Mitwirkung der 
Frau am FriedensprozeB, an der Lenkung der nationalen und 
internationalen Belange und an einer bestandfIIbigen Entwick
lung, 

1. nimmt KennI1Iis von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemIIß Resolmion 481111"; 

2. nimmt artJerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Beratenden Ausschusses fOr Verwaltungs- nnd Haushalts
fragen"'; 

3. erklJlrt erneut, wie wichtig es ist, auch weiterhin im 
derzeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forschungs
arbeiten und dnmit zusammenhängende Ansbildungstlltig
keiten bereitzustellen, die fOr die Situation der Frau von 
entscbeidender Bedentung sind; 

4. fordert die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen tn{. freiwillige Beiträge an den 
'D:euhandfonds der Vereinten Nationen fOr das Internationale 
Forschnngs- nnd Aushildungsinstitnt zur Förderung der Frau 
zu entrichten und anzukündigen, damit das Institut seinen 
Auftrag weiterhin wirksam erfillIen kann; 

5. fordert den Genera1sekretllr nachdriJckllch tn{. so 
rasch wie möglich einen Direktor des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
zu ernennen und die derzeit freien Stellen zu besetzen, dnmit 
das Institnt seinen Auftrag wahrnehmen kann; 

6. fordert den Genera1sekretllr artJerdem tn{. geeignete 
Maßnahmen zur Durchführung der Resolution 481111, der 
Resolutionen des W"n18chlIfts.. und SoziaJrats 19!J4/30 und 
1994/51 und dieser Resolution zu etweifen; 

7. ersuchtden GeneralsekreIlI, der Generalversammlung 
auf ihrer fiinfzigsten Thgung nnter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" aber diese Frage Bericht zu erstatten. 

94. Plenarsit:.ung 
23. Devnnber 1994 

49/164. Konvention fIber die BeseItIgung jeder Form von 
DIskrImInIerung der Frau 

Die Generalversammlung, 

In Anbetracht desseo, daß nach den Artike1n 1 nnd 55 der 
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht. 
die 8l1gemeine Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freibeiten liIr alle ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere 
auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu f!Irdern, 

erldiJnmd, daß Frauen und Mlinner gleichberechtigt an der 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung teil
nehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichberechtigt 
an besaeren Lebensbedingungen teilhabeot sollten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/180 vom 18. De
zember 1979, mit der sie die Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau verabschiedet hat, 

sowie rmter Hinweis auf ihre vorangegangenen Resolutio
nen iIber die Konvention und Kenntnis nehmend von der Reso-
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lution 1994n des WIrtSChafts- und Sozia1rats vom 21. Juli 
1994, 

mit Genugtuung lIber die wachsende Anzahl der Vertrags
staaten der Konvention, die sich nunmehr auf 134 be\liuft, 

mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Konvention nach 
wie vor zu den Menschenrechtsilbereinkflnflen gehört, zu 
denen zahlreiche Vorbehalte geltend gemacht wurden, wovon 
viele dem Ziel und Zweck der Konvention widersprechen, 
wenngleich einige Vertragss1aaten ihre Vorbehalte zurOck
genommen haben, 

unter Hinweis auf die Erk1llrung und das Aktionspro
gramm von Wien, die von der Weltkonferenz über Men
schenrechte am 25. Juni 1993' verabschiedet wurden und 
worin es heißt, daß die Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen ein unveräußerlicher, fester und untei1barer Bestand
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die KonfeIenz in der 
Erk1llrung und dem Aktionsprogramm von W"ten empfohlen 
hat, daß neue Verfahren zur verstllrkten Umsetzung des 
Bekenntnisses zur Gleichberechtigung und zu den Men
schenrechten der Frau beschlossen und namentlich die 
Kommission fIIr die Rel'lusstelbmg der Frau und der Ausschuß 
fIIr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau aufgefordert 
werden sollen, umgehend die Mög1ichkeit zu priIfen, durch die 
Ausarbeitong eines Fakoltativprotokolls zu der Konvention ein 
Petitionsrecht einzufUhren, 

Kenntnis nehmend von dem am 4. Februar 1992 auf der 
Sechsten 'lhgong der Vertragss1aaten der Konvention ver
abschiedeten Besehluß"', 

sich dessen bewqßt, daß durch die Umsetzung der Zu-
1runftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" ein 
wichtiger Beitrag zur Beseitigongjeder Form von Diskriminie
rung der Frau und zur gesetzlichen und faktischen Gleich
stellung von Mann und Frau geleistet werden kann, 

TUlCh BeJumdlung der Berichte des Ausschusses fIIr die 
Beseitigung der Diskriminienmg der Frau lIber seine zwölfte'" 
und dreizehnte" 'lhgong, 

Kenntnis nehmend von den VorscblBgen und allgemeinen 
Empfehlungen, die der Ausschuß im Einklang mit seinem 
Mandat abgegeben hat, zu1etzt auf der dreizehnten 'lhgong des 
Ausschusses, auf der der Ausschuß als Beitrag zum 
JnteroatIonalen Jahr der Familie den Vorschlag Nr. 6 zur 
Internationalen Konfurenz lIber Bevölkerung und Entwicklung 
und die allgemeine Empfehlung Nr. 21 zu den Ziffern 9, 15 
und 16 der Konvention verabschiedet hat, sowie von anderen 
allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses, 

feststellend, daß die Arbeitsbelastung des Ausschusses 
aufgrund der wachsenden Anzahl der Vertragsstaaten der 
Konvention zugenommen hat, daß die JahrestaguDg des 
Ausschusses nach wie vor die kOrzeste aller Jabrestagungen 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte ist 
und daß trotz der Empfehlung des WIrtSChafts- und Sozia1rats 

.. Siebe CBDAWISPß992I4. 
"0jfIde/ks ProtDkoU tkr Genemlver:mmmlung, Achtundv/erzJgs/6 
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in seiner Resolution 1992/17 vom 30. Juli 1992, die von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 47/94 vom 
16. Dezember 1992 unterstOtzt wurde, wonach fIIr jede 
Ausschußtagung drei Wochen anberaumt werden sollten, um 
den Ansschnß in die Lage zu versetzen, die von den Vertrags
staaten vtngeJ.egten Berichte zu prüfen, bis der Rllckstand bei 
der Behandlung von Berichten beseitigt ist, nach wie vor ein 
betriichtlicher ArbeitsriIclcst vorhanden ist, 

in der Oberomgung, daß es notwendig ist, Ma8nabmen zu 
ergreifen, um es dem Ausschuß zu ermöglichen, die von den 
Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sorgfli1tig und rechtzeitig 
zu prüfen und alle seine Verautwortlichkeiten nach der 
Konvention wahrzunehnten, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Arbeitsmethoden des Ausschusses und seine Fähig
keit, sein Mandat wirksam wahrzunehmen", der einen Ver
gleich mit anderen Vertragsorganen enthielt, 

mit Genugtuung über die Bemnhungen des Ausschusses, 
seine Arbeitsmethoden weiter zu verbessern, indem er ab
schl/eßende Bemerkungen annimmt, die konkrete VorscblBge 
und Empfehlungen enthnIten, 

unter Hinweis darauf, daß es dem Generalsekretiir nach 
Artikel 17 Absatz 9 der Konvention obliegt, dem Ausschuß 
das Petsona1 und die Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung 
zu stellen, deren dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner 
Aufgaben bedarf, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44n3 vom 
8. J:)e7ember 1989,45/124 vom 14. Dezember 1990 und 47/94 
vom 16. Dezember 1992, in denen sie unter anderem energisch 
die Auffassung des Ausschusses unterstOtzt hat, der Ge
neralsekretllr solle einer verstllrkten Untersti1tznng des Aus
schusses höhere Prioritlit einrllumen, 

die allgemeine Empfehlung Nr. 19 des Ausschusses über 
Gewalt gegen Frauen TUlChdrUcldich unterstatzend. und mit 
dem Aufruf an die Vertragsstaaten, ihre periodischen Berichte 
im Einklang mit dieser und anderen allgemeinen Empfeh
lungen des Ausschusses zu erstellen, 

mit Genugtuung lIber die Ernennung eines Sonderbericht
erstattet. der Menschenrechtskommission üher Gewalt gegen 
Frauen, einschließlich ihrer Ursachen und Folgen, 

1.. gibt Ihrer Genugtuung darlJber Ausdruck, daß mehr 
und mehr Staaten die Konvention über die Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau ratifiziert huben hezie
hun . ihr beigetreten sind, und unterstiltzt die allgemeine 
Em~ des Ausschusses fIIr die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau, auf diejenigen Vorbehalte hinzuweisen, 
die mit dem Ziel und Zweck der Konvention nicht im Einklang 
stehen; 

2. fonJert alle Staaten, die die Konvention noch nicht 
ratifiziert huben beziehungsweise ihr noch nicht beigetreten 
sind, nochdrllcldich aaf, dies möglichst bald zu ton; 

3. weist TUlChdrIJcklich tla:m1ifhin, wie wichtig es ist, daß 
die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen nach der Konven
tion genauestens nachkommen; 

'" A/4913OB. AbscImittIß. 
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4. ermutigt die VertragsstaateD, zu erwIIgen, den Umfang 
der Vorbehalte, die sie gegen die Konvention einlegen, zu 
begrenzen. diese so genau und enggefaßt wie möglich zu 
formulieren und sicherzustellen, daß sie mit dem Ziel und 
Zweck der Konvention nicht unvereinbar sind oder auf andere 
Weise im WtdetspnIch zum Völkerrecht stehen; 

5. ersucht die Vertragsstaatell der Konvention, ihre 
Vorbebalte regelmii8ig zu ilberprilfen, mit dem Ziel, diese 
VbrbebaIte rasch zuriickzunchmen, damit die Konvention voll 
umgesetzt werden kann; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekretllrs 
Ober den Stand der Konvention" und emucht ihn, der General
versammlung auch weiterhin jährlich Bericht zu erstatten; 

7. nimmt aq/Jerdem Kenntnis von den Berichten des 
Ausschusses Ober die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau Ober seine zwö!fte'lll und dreizehnte71 Thgung; 

8. empfiehlt, den Vertragsslaaten der Konvention, die Ar
beitssitention des Ausschusses und seine Kapazität zur 
wirksameren ErfiII1ung seines Mandats im Lichte der in den 
Ziffern 6 und 7 erwähnten Berichte zu prilfen und in diesem 
Znsammenhang außerdem die Möglichkeit zu erwIIgen, 
Artikel 20 der Konvention so zu ändern, daß dem Ausschuß 
genilgend Zeit flIr seine Thgung zur Verfllgoog steht; 

9. ersuchJ die Vertragsstaatell der Konvention, im Jabre 
1995 zusammenzutrete um sich mit der in Ziffer 8 erwlllmten 
0berpriIfung des Artikels 20 der Konvention zu befassen; 

10. bittet die Vertragsstanten der Konvention, alles in 
ihren KriIften Stehende zu ton, um ihre Erstberichte sowie die 
Zweitberichte und alle nachfolgenden periodischen Berichte 
Ober die Umsetzung der Konvention geml!ß deren Artike118 
und gemllB den vom Ausschuß vorgegebenen Richtlinien 
VOl2IJiegen und bei der Vorlage ihrer Berichte uneiogeschriinkt 
mit dem Ausschuß zusammenzuarbeiten; 

11. begrlfJt die Anstrengungen, die der Ausschuß unter
nimmt, um seine Verfahren zu rationalisieren und die periodi
schen Berichte rascher zu behandeln, ond legt dem Ausschuß 
IIIIChdrIIcklich nahe, diese Anstrengnogen fortzusetzen; 

12. begrlfJt aq/Jerdem die im RinJcJang mit der allgemei
nen BmpfchIung Nr. 11 des Aosschusses74 exgtiffenen in
itiativen, regionale AlIsblldungslehrgllnge flIr die Ausarbeitnng 
und Redaktion von Berichten der Vertragsstaatell flIr Regie
rungsbeamte sowie Ausbildungs- und lnformatIonsseminare 
flIr Stssten zu vernnstalten, die den Beitritt zu der Konvention 
in Erwägung ziehen, und legt den zuständigen Organen und 
OIgnnisationen der Vereinten Nntionen eindringlich nahe, 
diese lnitintiven zu unterstiltzen; 

13. ersucht den Genem1sekretär, sich auch kßnftig zu 
bemllhen, Sekretnriatsper insbesondere Rechtssachver
ständige flIr die Anwendung von Menschenrechtsvertrligen, 
sowie technisclte Mittel zur Verfllgnog zu stellen, dnmit der 
Aosschuß seine Aofgsben wirksam wahrnehmen kann; 

7JEbd..~n. 
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14. untersIfJtV energisch die Anffnssung des Ausschusses, 
wonnch der Generalsekretllr im Rabmen der vorhandenen 
Ressourcen der Stärknng der fachlichen und sachlichen 
Unterstiltzung des Aussclmsses höhere Priorität einrIIumen 
soDte, insbesondere um bei den vorbereitenden Forschungs
arbeiten bebiJflich zu sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, im Rabmen der vorhnn
denen Ressourcen und unter Beri!cksichtigung der diesbezllgli
ehen Empfehlungen des Ansschusses auch weiterhin flIr die 
Verbreitung von Infonnntionen Ober den Ausschuß, seine 
Beschlflsse und Empfehlungen, die Konvention ond das 
Konzept der Rechtskondigkeit Sorge zu tragen beziehungs
weise diese zu erleichtern und zu fördern; 

16. untersIfJtV das von dem Ausschuß auf seiner zwölften 
und dreizehnten Thgung ausgesprochene Ersuchen um eine 
Ilingere Thgungsdauer samt einer angeh! seuen Untet81ß!ZIIug 
seitens des Sekretariats, dnmit der Ausschnß auf seiner 
vierzehnten und fflnt'7A!hnten Thgung eimnal im Jahr flIr drei 
Wochen :msammentteten kann, und empfiehlt, daß das 
Ersuchen des Ansschusses um eine Ilingere Thgungsdauer im 
Rabmen der vorbandenen H8nshaltsroittel geprflft wird; 

17. ersuchJ den Generalsekretllr, sicherzustellen, daß der 
Ausschn8 angemessene Unterstiltzung erhlllt, und ersucht 
außerdem darum, daß aus dem vorbandenen ordentlicben 
Hausbait ausreichende MitteI flIr diesen Zweck zur Verfflgoog 
gestellt werden, damit sich der Ausschn8 eingehend und recht
zeitig mit den von den VerIragsStanten vorgelegten Berichten 
befassen kann; 

18. beschließt, auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung erneut 
zu IlberprOfen, ob der Ausschuß seinen Rllckstand bei der 
Behandlung der Berichte verringern konnte; 

1'9. empfiehlt, daß die Thgungen des Ausschusses nach 
Möglichkeit so angesetzt werden, daß die Ergebnisse seiner 
Arbeit der Kommission flIr die Rechtsstellung der Frau noch 
im selben Jahr rechtzeitig nachrichtlich Obermittelt werden 
können; 

20. ersuchtden Generalsekretär der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen Bericht Ilber die 
Durchfilhrung dieser Resolution vorzulegen und diesen BIrlcht 
der Kommission flIr die RechtssteDung der Frau auf ihrer 
einundvierzigsten Thgung zu ilbermitteln. 

94. Plenarsltvms 
23. Dezember 1994 

49/165. Gewalt gegen Wandemrbeltnll1l ... e. hmen 

Die Generalvel"BlDlllllllmg, 

unter Hinweis darauf. daß die Charta der Vereinten 
Nntionen den G1auben an die grund1egenden Menschenrechte, 
an die WIlrde und den Wert der menschlichen Person und an 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau bekräftigt, 

in Bekr4ftlgung der Grundsätze in der Konvention Ober die 
Beseitignog jeder Form von Diskriminierung der Frau, die von 
der Generalversammlung mit ihrer Resolution 34/180 vom 
18. Oezember 1979 verabschteder wurde, , 

betonend, daß die Förderung der Menschenrechte der Frau 
einen integrierenden Bestendteil der Menschenrechtsaktivitli-




